
Wer weiß denn so was? - Praxiswissen krank sein 
 

 

Bürokratie 

1. Ab wann benötige ich eine AU? 

a. Bei den ersten Krankheitssymptomen 

b. Wenn ich wieder gesund bin 

c. Nach 3 Arbeitstagen (Beamte) / 3 Kalendertage (Tarifbeschäftigte) 

d. als Beamter brauche ich keine AU 

 

 

Wege 

2. Wann, wo und wie melde ich krank? 

a. Drei Tage im Voraus beim Personalrat per Einschreiben mit Rückschein 

b. Einen Tag vor der Erkrankung zu Bürozeiten beim Schulamt per Telefon 

c. Am ersten Tag vor Unterrichtsbeginn auf abgesprochenen Weg bei der Schulleitung 

d. Bei den ersten Symptomen bei meinem Schamanen per Rauchzeichen  

 

 

Family 

3. Welche Regelungen gelten für ein krankes Kind? (mehrere Antworten sind möglich) 

a. Es gibt Sonderregelung für Alleinerziehende 

b. 4 Arbeitstage für jedes Kind, maximal 12 

c. Coronaübergangsregelung für 2024/25 

d. Ausnahmen für Beamti*nnen, die nicht voll verdienen 

 

 

Haustiere 

4. Mein Pferd ist krank, wie viele Kranktage stehen mir zu? 

a. Soviel, wie mir mein Tierarzt bescheinigt 

b. Das steht in der Sonderurlaubsverordnung 

c. Leider kann ich mich dafür nicht krankmelden 

d. Nur wenn es ein Therapiepferd ist, gelten die gleichen Tage, als sei man selber krank 

 

 

Durchfall 

5. Muss ich meine Krankheit bekannt geben? 

a. Ja, aber nur bei der Schulleitung 

b. Ja, aber nur bei meldepflichtigen Krankheiten 

c. Ja, aber nur bei meinem Lehrerrat  

d. Ja, per Elternbrief 


